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Zusammenfassung
Das BMAS hat gemeinsam mit dem BMG im April 2020 für einen begrenzten Zeitraum die COVID-19-ArbZV erlassen,
um die Patientenversorgung und die der Allgemeinbevölkerung sicherzustellen. Die darin genehmigten Abweichungen vom
ArbZG stehen im scharfen Gegensatz zu den vorliegenden arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen zur Arbeitszeitgestal-
tung und sollten theoretisch zu einer Reduzierung des Arbeitsschutzniveaus führen.
Nach einer kurzen Diskussion der Widersprüche zwischen den Vorgaben der Verordnung und vorliegenden gesicher-
ten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen werden anhand rechnergestützter Risikobewertungen des Unfallrisikos und
der Risiken gesundheitlicher und sozialer Beeinträchtigungen die mit dieser Verordnung verbundenen Absenkungen des
Arbeitsschutzniveaus und die damit wiederum verbundenen Risiken für die Beschäftigten, die Patienten- und die Allge-
meinversorgung demonstriert.
Die Ergebnisse zeigen, dass alle untersuchten, nach der Verordnung zulässigen Arbeitszeitmodelle mit erheblichen Ri-
sikosteigerungen für die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten verbunden sind, ebenso wie mit Risiken für die
Patientensicherheit und die Allgemeinversorgung. In der Diskussion wird aufgezeigt, dass die von dieser und weiteren Ar-
beitszeitregelungen erlaubten Massierungen der Arbeitszeit der Beschäftigten keinen erfolgversprechenden Lösungsansatz
für fehlende Personalkapazitäten darstellen kann und der Arbeitszeitschutz in der BRD zurzeit keinen hohen Stellenwert
hat.
Praktische Relevanz: Eine Umorientierung des Arbeitsschutzes in der BRD unter der im ArbZG gebotenen Berücksichti-
gung gesicherter arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse erscheint dringend erforderlich.

Schlüsselwörter Arbeitsschutz · Arbeitszeit · Ruhezeit · Unfallrisiko · Beeinträchtigungen

Health and safety regulations concerningworking time according to the FRG—using the example of
the COVID-19 working time ordinance (COVID-19-ArbZV)

Abstract
Following a short discussion concerning the contradictions of the COVID-19 working time ordinance (COVID-19-ArbZV)
with the existing ergonomics evidence on the design of working time and its effects on safety, health and wellbeing possible
effects of this regulation with regard to the risks of accidents, health and social impairments have been estimated using
computer based risk assessments for selected working time systems constructed in accordance with the ordinance.

Dieser Artikel ist auf dem Hintergrund von drei Vorträgen zum
Thema Arbeits(zeit)schutz in der BRD entstanden: einem Vortrag
zur Offshore ArbZV auf dem 21. PASIG Workshop (2020),
einem Vortrag zur COVID-19-ArbZV auf dem 8. Symposium
der Arbeitszeitgesellschaft (2020) und auf dem PASIG
Workshop (2021). Kurzfassungen der beiden PASIG-Vorträge
sind im Kongressbericht des 21. Workshops (2020) und dem
dazugehörigen Ergänzungsband abgedruckt.
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The results show significantly increased risk estimates for all analyzed systems and for all domains, demonstrating a sincere
loss in the effectiveness and efficiency of health and safety prevention. Applying these results to the medical sector leads
to the conclusion of an elsewhere empirically demonstrated reduction in patient care and patient safety.
It is argued that increasing working and reducing rest times of the available work force is not an effective solution for
problems of lacking human resources due to its adverse side effects on employees and third parties. Health and safety
protection via working time regulations based on ergonomics evidence obviously is not a prominent approach in the FRG.
Practical Relevance: A reorientation towards health and safety approaches taking ergonomics evidence into due account
is required in the FRG.

Keywords Health and safety protection · Working time · Rest periods · Accident risk · Impairments

1 Einleitung und Hintergrund

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)
hat im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für
Gesundheit (BMG) am 07.04.2020 die zeitlich begrenzt
(10.04.2020 bis 30.06.2020; mit Nachwirkungen bis
31.07.2020) – und damit zum Zeitpunkt der Abfassung
dieses Beitrags bereits nicht mehr – gültige COVID-19-
Arbeitszeitverordnung (COVID-19-ArbZV 2020) auf dem
Verordnungswege zur Bewältigung der Corona-Krise erlas-
sen. Dazu hatten sie sich am 27.03.2020 durch Einfügung
des § 14(4) des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) (Arbeitszeit-
gesetz 2020) durch den Bundestag ermächtigen lassen.
In der Zwischenzeit (Fassung vom 22.12.2020) ist dieser
Absatz wieder entfallen. Als Begründung für diese Verord-
nung werden in deren Allgemeinem Teil Befürchtungen
unzureichender Personalkapazitäten in der Patientenversor-
gung sowie in der Versorgung der Allgemeinbevölkerung
angegeben. Zur Sicherstellung der Versorgung mit Hilfe
erweiterter Personalkapazitäten in diesen Bereichen haben
BMAS und BMG mit der COVID-19-ArbZV versucht,
durch mit der Verordnung legalisierte Möglichkeiten der
Ausdehnung der Arbeits- und der Verkürzung der Ruhezei-
ten des vorhandenen Personals in den durch die Pandemie
betroffenen Bereichen – und zwar nicht nur im Bereich
der Patientenversorgung – personelle Kapazitäten bereit
zu stellen, auch wenn dies unter arbeitswissenschaftlicher
Perspektive und auf der Basis der vorliegenden arbeitswis-
senschaftlichen Erkenntnisse nicht als erfolgversprechender
Lösungsansatz erscheinen kann.

Die Verordnung erlaubte und legitimierte für ihren Gel-
tungszeitraum u.a. folgende Abweichungen vom ArbZG:

� die Ausdehnung der täglichen Arbeitszeit von 8 auf 12h
� die Ausdehnung der wöchentlichen Arbeitszeit von 48

auf 60h, wobei diese 60h eine Sollvorgabe (und keinen
Grenzwert) darstellen, die bei Bedarf zeitlich unbegrenzt
überschritten werden kann

� die Ausweitung der Ausgleichszeiten für diese Mehrar-
beit über die im ArbZG vorgesehenen Zeiten hinaus

� die Reduzierung der täglichen Ruhezeit von 11 auf 9h,
bei einem Ausgleichszeitraum von 4 Wochen

� Sonntagsarbeit, mit der Möglichkeit der Verschiebung
des arbeitsfreien Sonntags,

� womit die wöchentliche Ruhezeit (ggf. sogar über einen
längeren Zeitraum) entfallen kann, mit einem Aus-
gleichszeitraum von 8Wochen, bzw. bis zum 31.07.2020,
also einen Monat nach Auslaufen der Verordnung

Mit den damit gegebenen Möglichkeiten zur Ausdeh-
nung und Massierung der Arbeitszeiten ließen sich völlig
legal Arbeitszeiten realisieren, die den vorliegenden gesi-
cherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen zum Zu-
sammenhang zwischen der Dauer, Lage und Dynamik von
Arbeits- und Ruhezeiten und den damit verbundenen Fol-
gen in mehrfacher Hinsicht diametral widersprechen.

Im Fokus der Erkenntnisse bei den Auswirkungen un-
terschiedlicher Arbeitszeitregelungen stehen dabei Aspekte
der Steuerung der Effektivität und Effizienz des Arbeits-
handelns und seiner Folgen, einschließlich der Arbeitssi-
cherheit, der Gesundheit und der sozialen Teilhabe der Be-
schäftigten. In dem hier zur Diskussion stehenden Fall geht
es darüber hinaus aber auch um direkte und indirekte Fol-
gen dieses Arbeitshandelns und dessen Folgen für Dritte,
wie beispielsweise in Form der Patientensicherheit und der
Transport- und Verkehrssicherheit. Die mit der Verordnung
gegebenen Möglichkeiten der Arbeitszeitgestaltung berüh-
ren damit in zentraler Form Grundgedanken effektiver und
effizienter Arbeitsleistung und – insbesondere in ihren aver-
siven Folgen – des Arbeitsschutzes und der Wirtschaft-
lichkeit des Arbeitskräfteeinsatzes. Bei den vorliegenden
und in diesem Kontext relevanten Erkenntnissen handelt
es sich um Erkenntnisse aus experimentell kontrollierten
Laborstudien, statistisch kontrollierten Feldstudien, sowie
statistisch kontrollierte Sekundäranalysen von Archivdaten,
ergänzt und unterstützt durch Erkenntnisse aus systemati-
schen praktischen Beobachtungen – alle mit z.T. langer
Tradition. Darüber hinaus erscheinen auch zeitlich lange
vorausgehende, gleichzeitig aber vorausschauende, gesetz-
liche Regelungen von Interesse.
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So ist beispielsweise seit Ende des 19. Jahrhunderts (Ri-
vers und Kraepelin 1896) bekannt, dass Arbeitsmenge und
-leistung keine linearen Funktionen der Dauer der Arbeits-
zeit darstellen, sondern dass hier auf Grund der Rückkopp-
lungsprozesse bei Ermüdung und Erholung (und zwischen
beiden) exponentielle Zusammenhänge bestehen, ein Er-
gebnis, das für alle Formen körperlicher und psychischer
Belastung Eingang in die einschlägige Literatur gefunden
hat (z.B. im deutschsprachigen Bereich Rohmert und Ru-
tenfranz 1983; Rutenfranz et al. 1993; Schmidtke 1965,
1993). Hinzu kommt, dass für alle Arten von Belastungen
ebenfalls immer wieder gezeigt werden konnte, dass die
Intensität (oder die Schwere) der Belastung in einer mul-
tiplikativen Verbindung mit ihrer Extensität (oder der zeit-
lichen Struktur ihrer Einwirkung) steht, so dass sich auch
aus dieser Perspektive weitere überproportionale Effektstei-
gerungen bei den dadurch ausgelösten Beanspruchungswir-
kungen ergeben.

Schneider (1911) hat in einer Publikation zu den „Ge-
fahren der Arbeit in der chemischen Industrie“ bereits zu
Beginn des vorigen Jahrhunderts darauf hingewiesen, dass
nach von ihm ausgewerteten Daten über die Dauer der Ar-
beitszeit und die Unfallhäufigkeit in der chemischen Indus-
trie ebenfalls ein nichtlinearer Zusammenhang zu bestehen
scheint, wonach das Risiko von Unfällen in den späteren
Stunden einer Schicht deutlich höher ist als in den frü-
heren Stunden, und dies besonders bei langen (z.B. 12h)
Schichten (vgl. auch ähnliche Befunde bei Teißl 1928).
Diese Beobachtungen und Analysen sind in der Zwischen-
zeit durch statistisch kontrollierte Untersuchungen empi-
risch mehrfach abgesichert, wie man einschlägigen Arbei-
ten zu diesem Thema entnehmen kann – z.B. einer Arbeit
zur Zeitabhängigkeit des Risikos meldepflichtiger Unfäl-
le in der BRD anhand von Archivdaten der DGUV mit
statistischer Kontrolle von Haupt- und Interaktionseffekten
von Dauer und Lage (Haenecke et al. 1998), einem kürz-
lich erschienenen Review Artikel mit der Modellierung von
Einzeleffekten (Fischer et al. 2017), oder einer zusammen-
fasenden Darstellung bei Nachreiner (2017a), mit jeweils
weiteren Literaturhinweisen. Auf eine ausführliche Darstel-
lung der umfangreichen und in sich konsistenten Literatur
kann daher hier verzichtet werden.

Auf eine lange Tradition blicken auch gesetzliche Re-
gelungen zur Gestaltung der Arbeitszeit zurück, beispiels-
weise in einem der ersten deutschen Arbeitsschutzgeset-
ze, dem preußischen „Regulativ über die Beschäftigung ju-
gendlicher Arbeiter in Fabriken“ von 09.03.1839 (1839).
Hintergrund dieses Regulativs waren weniger humanitäre
Gesichtspunkte als vielmehr die Erfahrung, dass es dem
preußischen Königreich zunehmend an wehrtüchtigen jun-
gen Männern fehlte, weil die Kinder und Jugendlichen zu-
vor unter Arbeits(zeit)bedingungen arbeiteten, die ihre Ge-
sundheit und Leistungs- bzw. Wehrfähigkeit wohl erheb-

lich beeinträchtigt haben. Das Regulativ regelt daher bereits
sehr früh die klassischen Themen der Arbeitszeitgestaltung:
Dauer (nicht länger als 10h), Lage (Beginn und Ende, keine
Sonntagsarbeit) und Dauer und Lage der Pausen.

Mit den ab dem Ende des 19. Jahrhunderts einsetzenden
wissenschaftlichen Untersuchungen wurden und werden in
der Arbeitszeitforschung traditionell immer zwei Wirkungs-
ketten thematisiert, die die Auswirkungen der zeitlichen
Struktur der Einwirkung der Belastung (nach Dauer, La-
ge, Verteilung, Dynamik, Variabilität, Prognostizierbarkeit
und später auch zusätzlich dem Grad der Autonomie in
der Festlegung der konkreten Arbeitszeiten) vermitteln, und
zwar einerseits die Wirkungskette von Ermüdung und Erho-
lung und zweitens die Kette über die Effekte der Belegung
und damit der Reduktion (normativ unterschiedlich) sozial
nutzbarer Zeit durch die Lage der Arbeitszeit.

Dabei betrifft die erste Wirkungskette die mit der zeitli-
chen Struktur der Arbeits- und Ruhezeiten – und insbeson-
dere deren Dynamik oder Abfolge – verbundenen Prozesse
der Ermüdung und Erholung und die forderungsgerechte
Erfüllbarkeit der Aufgaben- und Leistungsanforderungen,
wie etwa die Quantität und Qualität der Leistung und hier
insbesondere auch die Vermeidung von Handlungsfehlern
und daraus potenziell oder tatsächlich resultierenden Unfäl-
len. Entscheidend für diese Fragestellung sind die Auslen-
kung der an der Leistungserbringung beteiligten Funktionen
des menschlichen Systems durch die während der Arbeits-
zeit zu bewältigende Belastung in ihrem Zeitverlauf, sowie
auf der anderen Seite die Möglichkeit der Rückführung die-
ser Auslenkung auf das Ausgangs- oder Ruheniveau (Erho-
lung). Kann die Auslenkung des Systems nicht innerhalb
erträglicher Grenzen gehalten werden, kommt es zur Ermü-
dung und damit zu einer Schwächung der betroffenen Funk-
tionen, womit eine weiterbestehende oder neu einsetzende
Belastung auf verminderte Kapazitäten trifft, was zu ei-
ner verstärkten Auslenkung des Systems mit einer erhöhten
Inanspruchnahme und Schwächung der verbliebenen Res-
sourcen (bei gleichbleibender Belastung) führt. Im Prinzip
handelt es sich damit (insbesondere ab dem Überschreiten
der Systemregulationsgrenzen) um einen klassischen biolo-
gischen Rückkopplungsprozess mit zwangsläufig exponen-
tiellem Verlauf, bei der Ermüdung wie bei der Erholung;
und dabei geht es um die tatsächliche, nicht um die erlebte
und subjektiv bewertete Ermüdung und/oder Erholung. Als
Prinzip gilt daher in der Ergonomie, dass es wichtig ist,
durch Kontrolle der Intensität und/oder der Extensität der
Belastung diese Systemgrenzen nicht zu überschreiten, um
damit Ermüdung zu vermeiden und nicht kompensieren zu
müssen. Graf (1922) hat sehr früh empirisch belegt, dass
es „lohnendste“ Pausen gibt, bei denen der durch die Pau-
se eintretende Produktionsausfall während der Pausenzeit
durch Mehrleistung während der verbleibenden, geringeren
Arbeitszeit mehr als kompensiert wird –, auch dies wie-

K



204 Z. Arb. Wiss. (2021) 75:201–213

der ein Beispiel für die Nichtlinearität des Zusammenhangs
zwischen der Dauer der Arbeitszeit und der Leistung.

Daher entspricht es einer alten Tradition im Arbeits-
schutz, dort wo die Intensität der Belastung nicht hinrei-
chend kontrolliert und in erträglichen Grenzen gehalten
werden kann, dieses Ziel durch Kontrolle der zeitlichen
Struktur ihrer Einwirkung zu erreichen. Die Ausdehnung
der Extensität der Belastungseinwirkung und die (ggf. auch
noch gleichzeitige) Reduzierung der Erholungszeiten kann
daher weder unter Produktivitäts- noch unter Arbeitsschutz-
gesichtspunkten ein erfolgversprechender Ansatz sein, wie
dies auch durch die vorliegende, auch neuere Literatur und
auch in dem hier besonders interessierenden Kontext der
Pflegearbeit, belegt wird, z.B. Blasche et al. 2017.

Die zweite Wirkungskette betrifft die Tatsache der Be-
legung sozial normativ für andere, insbesondere soziale,
Aktivitäten vorgesehene Zeitabschnitte des Tages oder der
Woche (vgl. dazu bereits Wedderburn 1981; Baer et al.
1981 sowie Ernst et al. 1983) durch Arbeitszeit und die
sich daraus ergebende Interferenz von Arbeitszeit mit sol-
chen Aktivitäten, z.B. der sozialen Teilhabe. Dabei ist em-
pirisch belegt, dass diese Interferenz ebenfalls zu Schädi-
gungen und Beeinträchtigungen führt, und zwar nicht nur
bei den Beschäftigten selbst sondern auch bei ihren sozia-
len Partnern (vgl. zusammenfassend Arlinghaus und Nach-
reiner 2016 oder Nachreiner 2017b). Da jede Ausdehnung
der Arbeitszeit die für derartige Aktivitäten verfügbare und
verwertbare Zeit reduziert, müssen die Ausdehnung – und
insbesondere auch die damit verbundene zeitliche Verlage-
rung – der Arbeitszeit zu Beeinträchtigungen führen und
damit ebenfalls eine Schwächung des Arbeitsschutzes auf
individueller wie auf gesellschaftlicher Ebene darstellen.

Für beide Wirkungsketten gilt, dass sie zeit(punkt)bezo-
gen wirken. So können weder Erholung noch soziale Teil-
nahme auf x-beliebige Zeitpunkte oder Zeiträume in der
Zukunft verschoben werden. Körperliche wie psychische
Ermüdung können nur unverzüglich, nicht aber im Abstand
mehrerer Wochen kompensiert werden und soziale Teilhabe
kann nur dann erfolgen, wenn die sozialen Partner ebenfalls
(und zwar gleichzeitig) über dafür verfügbare Zeit verfügen;
eine Tatsache, in der sich die Problematik von (insbesondere
versetzten) Ausgleichszeiträumen – wie auch von Arbeits-
zeitkonten – deutlich wiederspiegelt. Es gilt schlicht und
einfach: sich jetzt zu verausgaben und ein Jahr später zu
erholen ist nicht möglich, ebenso wenig wie soziale Inter-
aktion zu Zeiten, in denen Interaktionspartner oder soziale
Angebote nicht zur Verfügung stehen.

2 Fragestellung

Auf der Basis dieser hier kurz skizzierten gesicherten ar-
beitswissenschaftlichen Erkenntnisse ergibt sich daher die

Fragestellung, ob die mit der COVID-19-ArbZV eröffne-
ten Gestaltungsspielräume zu Arbeitszeitsystemen führen
können, die mit substantiellen Erhöhungen der Risiken in
Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und soziale Teilhabe der
Beschäftigten verbunden sind, in welchen Größenordnun-
gen sich die zu erwartenden Risikoerhöhungen bewegen
und ob damit substantielle Beeinträchtigungen des Arbeits-
schutzes verbunden sind.

3 Methoden

Da bisher keine verlässlichen und validen Daten zur Umset-
zung der Verordnung, der darunter realisierten Arbeitszeit-
systeme oder -regelungen und ihrer Auswirkungen auf die
genannten Kriterien vorliegen, haben wir unter Beachtung
der durch die Verordnung gesetzten Vorgaben verschiedene
zu diesem Zweck konstruierte Arbeitszeitsysteme mit Hil-
fe rechnergestützter Bewertungsverfahren in Bezug auf ihr
Risikopotential für die oben genannten Bereiche bewertet.

Dabei handelt es sich um (zum Zeitpunkt des Erlasses
der Verordnung) frei und kostenlos im Internet verfügbare
Beurteilungsverfahren, und zwar um

� XIMES-Risikorechner (XIMES/AUVA)
für Forschungszwecke und Privatpersonen online kos-
tenlos verfügbar unter https://www.ximes.com/ximes-
risikorechner, sowie unter https://www.eval.at/evaluier
ung-arbeitszeit

� ArbeitsZeiten Online Bewerten (AZOB, INQA)
bis vor kurzem online kostenlos verfügbar unter https://
azob.gawo-ev.de/ (bzw. als Modul in BASS 5, GAWO
e.V., beide Services inzwischen eingestellt)

In beiden Fällen handelt es sich um arbeitswissenschaft-
lich basierte und abgesicherte Beurteilungsverfahren, die
auf den Internetseiten der vom BMAS gestützten „Initiative
Neue Qualität der Arbeit“ (AZOB) bzw. der Evaluations-
seite der AUVA (XIMES-Risikorechner) verfügbar waren
bzw. sind. Zur Beschreibung, Entwicklung und Validierung
beider Verfahren verweisen wir auf die bei den Entwicklern
(GAWO bzw. XIMES) jeweils angegebene Literatur.

AZOB beurteilt auf der Basis des Verlaufs von Ar-
beits- und arbeitsfreien Zeiten die unter einem gegebenen/
geplanten (Ist-) Arbeitszeitsystem zu erwartenden Wahr-
scheinlichkeiten der Beeinträchtigungen in den Bereichen
Gesundheit (Schlafstörungen, Magen-Darm-Probleme) so-
wie soziale Teilhabe. Der XIMES-Risikorechner schätzt
das unter dem gegebenen/geplanten System zu erwar-
tende Unfallrisiko als relatives Risiko im Vergleich zu
einem „normalen“ Tagarbeitssystem (tägl. Arbeitszeit von
8h mit 30min Pause an 5 aufeinanderfolgenden Tagen,
Mo–Fr, zwischen 07 und 17 Uhr,= „Normalarbeitszeit“).
Beide Systeme beschränken sich damit für ihre Risiko-
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Abb. 1 Prognostizierter Anstieg des relativen Unfallrisikos (RR)
über 28 12h-Tag-Schichten in Folge, unter Einhaltung einer 11h
Ruhezeit

Fig. 1 Predicted increase of the accident risk (RR) across 28 12h-
dayshifts in sequence, with adherence to an 11h daily rest period

Abb. 3 Prognostizierter Anstieg des relativen Unfallrisikos (RR) über
eine Folge von zwölf 12h Schichten und Verkürzung der Ruhezeit auf
9h in Folge innerhalb von 11 Tagen
Fig. 3 Predicted increase of the accident risk (RR) across twelve 12h-
shifts and a reduction of the daily rest period to 9h in a sequence over
11 days

beurteilung ausschließlich auf die zeitliche Struktur der
Belastungseinwirkung, ohne Berücksichtigung der Intensi-
tät der Belastung oder von bestehenden Wechselwirkungen
zwischen der Extensität und der Intensität der Belastung
und ihrer Dynamik. Der XIMES Risikorechner ermittelt
dabei ein relatives Risiko, bezogen auf die Vergleichsbasis
des Mittelwertes über die ersten 8h einer Schicht in der
ersten Schicht der Schichtsequenz bei normaler Lage der
Arbeitszeit, die gleich 100 gesetzt wird (Referenzsystem).

Abb. 2 Prognostizierter Anstieg des relativen Unfallrisikos (RR)
über 28 12h-Nacht-Schichten in Folge, unter Einhaltung einer 11h
Ruhezeit

Fig. 2 Predicted increase of the accident risk (RR) across 28 12h-
nightshifts in sequence, with adherence to an 11h daily rest period

Insgesamt ist darauf hinzuweisen, dass die Güte derarti-
ger rechnergestützter Modellierungen immer von der Qua-
lität der Eingangsdaten (Umfang, Verteilung, modellierbare
Effekte, etc.) abhängt und dass die resultierenden mittleren,
von Einzeleffekten absehenden Schätzungen Abweichun-
gen von realen Datenverläufen und ihrer konkreten Bedin-
gungsabhängigkeit aufweisen müssen, insbesondere auch
von der Art und Intensität der Belastung. Die Ergebnis-
se sind also nicht als Punktschätzungen für konkrete Ar-
beitsbedingungen interpretierbar – das würde die Modelle
überfordern – sondern eher als Trendschätzungen der Risi-
koentwicklung in Abhängigkeit von der Struktur des unter-
suchten Arbeitszeitsystems im Vergleich zu einem Normal-
arbeitszeitsystem. Der Vorteil dieser Vorgehensweise be-
steht darin, dass damit Vergleiche zwischen verschiedenen
Arbeitszeitsystemen unter Bezug auf ein Referenzarbeits-
system (Normalarbeitszeit, als beeinträchtigungsfrei unter-
stellt) mit diesem und untereinander – unter sonst gleichen
Bedingungen – verglichen werden können.

Beurteilt wurden nach ihrer Zykluslänge differenzierte
Arbeitszeitsysteme aus folgenden beiden Systemgruppen

� Arbeitszeitsysteme mit einer täglichen Arbeitszeit von
12h, 45min Pause und 11h täglicher Ruhezeit, an bis
zu 28 Tagen in Folge, Verschiebung der freien Sonntage
auf den möglichen Ausgleichszeitraum, als Tag- bzw. als
Nachtarbeit

� Arbeitszeitsysteme mit einer täglichen Arbeitszeit (oder
präziser Schichtarbeitszeit) von 12h, 45min Pause, und
lediglich 9h täglicher Ruhezeit in Folge, über verschie-
dene Zeiträume, mit Ausgleich der täglichen und der
wöchentlichen Ruhezeiten (durch Verschiebung der ar-
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Abb. 4 Prognostizierter Anstieg des relativen Unfallrisikos (RR) über
eine Folge von 31 12h-Schichten und Verkürzung der Ruhezeit auf 9h
in Folge innerhalb von 28 Tagen
Fig. 4 Predicted increase of the accident risk (RR) across 31 12h-shifts
and a reduction of the daily rest period to 9h in a sequence over 28 days

beitsfreien Sonntage) in den jeweils vorgegebenen Aus-
gleichszeiträumen

Diese Systeme wurden ausgewählt, um die Grenzen des
durch die Verordnung legalisierten Spielraumes auszunut-
zen und zu prüfen, zu welchen Risikoveränderungen die
Verordnung führen kann, wenn sie denn so umgesetzt wür-
de. Ob diese Systeme realistisch oder häufig zu erwar-
ten waren hat dabei keine Rolle gespielt, weil es ledig-
lich darauf ankam abzuschätzen, welche Risikoerhöhungen
und damit Absenkungen des Arbeitsschutzniveaus durch
die Verordnung ermöglicht wurden.

Unabhängige, experimentell manipulierte Faktoren bei
diesen Analysen sind damit die Verkürzung der Ruhezeiten
(Gruppe 2 vs. Gruppe 1), die Lage der Arbeitszeit (Tag- vs.
Nachtarbeit/kontinuierliche kurze Rückwärtsrotation (die-
se genestet unter der Verkürzung der Ruhezeiten)) und die
Zykluslänge der Systeme (s. Abb. 1, 2, 3, 4, 5 und 6). Da-
bei wurde bewusst in Kauf genommen, dass die Systeme
mit verkürzten Ruhezeiten zu sog. „Doppelschlägen“ (al-
so 2 Schichtbeginnen innerhalb eines Arbeitstages) führen,
mit der offenen Problematik der Bestimmung der täglichen
Arbeitszeit (nach ArbZG „Beginn bis zum Ende der Ar-
beitszeit“).

Vergleiche mit anderen nach dem ArbZG (mit und ohne
Ausnahmegenehmigungen) zulässigen Arbeitszeitsystemen
sind zwar möglich – Risikoschätzungen für unterschied-
lichste (reale und geplante) Schichtsysteme liegen vor, sind
publiziert und lassen sich beliebig erstellen – erscheinen in
dem hier interessierenden Zusammenhang nicht relevant,
weil es hier nicht darum geht, die (Grenzen der) Schutzgü-
te des ArbZG mit seinen zahlreichen Ausnahmeregelungen

zu überprüfen, sondern um Fragen der Verletzung der Aus-
führbarkeit und der Beeinträchtigungsfreiheit (als arbeits-
wissenschaftliche Arbeitsschutzziele) der durch die Verord-
nung legalisierten Systeme.

Der guten Ordnung halber soll darauf hingewiesen
werden, dass gängige Schichtsysteme in Produktion und
Dienstleistung, die entgegen § 6(1) ArbZG nicht die gesi-
cherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse berücksich-
tigen (z.B. lang rückwärts rotierte Konti-Systeme), eben
wegen dieser Nichtberücksichtigung nicht ArbZG-kon-
form sind und daher für Vergleichszwecke wenig geeignet
erscheinen.

4 Ergebnisse

Alle durchgeführten Bewertungen aller untersuchten Ar-
beitszeitsysteme zeigen, wie zu erwarten, erhebliche Erhö-
hungen der Risiken für Sicherheit, Gesundheit und soziale
Teilhabe.

4.1 Prognose des Unfallrisikos

Abb. 1 zeigt den prognostizierten Anstieg des Unfallrisikos
für ein System mit 12h täglicher Arbeitszeit, einer Pause
von 45min in der Mitte der Schicht und Einhaltung der
gesetzlich vorgegebenen täglichen Ruhezeit von 11h. Die
Samstage und Sonntage sind ebenfalls Arbeitstage, eine wö-
chentliche Ruhezeit ist nicht gegeben. Die dickere Linie
mit den Rauten markiert dabei die numerischen Ergebnisse
des Risikorechners bis zur 14. Schicht in Folge, während
die dünnere Linie den daraus extrapolierten exponentiel-
len Trend kennzeichnet. Dieses Vorgehen war erforderlich,
weil der XIMES-Rechner das Risiko nach oben begrenzt
und damit jenseits dieser Grenzen keine präzisen und va-
liden Schätzungen mehr erlaubt. Grund für diese Begren-
zung ist einerseits die Beschränkung auf Arbeitszeitsyste-
me, die über das vier- bis fünffache Risikos eines Standard-
systems, also eines 5× 8h Tagarbeitssystems, nicht hinaus-
gehen, weil dies aus arbeitswissenschaftlicher Sicht bereits
über das verantwortbare Risiko hinausgeht und zwingend zu
Änderungen des Arbeitszeitsystems führen müsste. Darüber
hinaus ist die Datengrundlage für eine Risikomodellierung
solch extremer, aber nach der Verordnung zulässiger, Ar-
beitszeitmodelle sehr begrenzt.

Wie aus Abb. 1 erkennbar, wird bereits für die erste 12h
Schicht eine Erhöhung des schichtbezogenen Unfallrisikos
um 27% erreicht. Dabei liegt das Risiko für die 12. Stunde
in dieser Schicht etwa beim Doppelten des durchschnittli-
chen Risikos der ersten 8h (hier nicht dargestellt, vgl. dazu
die auf tatsächlichen Daten basierenden Ergebnisse in der
Literatur, z.B. bei Haenecke et al. 1998; mit Differenzie-
rung nach verschiedenen Schichten, oder allgemein Nach-
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Abb. 6 Risikoschätzung für
gesundheitliche und soziale Be-
einträchtigungen für ein 12h-
Arbeitszeitsystem mit 9h Ruhe-
zeit, 23 Schichten an 21 Tagen
in Folge
Fig. 6 Risk estimates for health
and social impairments for
a 12h-shiftsystem with 9h daily
rest, 23 shifts in sequence within
21 days

reiner 2017a). Nach sieben solcher 12h Schichten in Fol-
ge wird bereits eine Verdopplung des schichtdurchschnittli-
chen Unfallrisikos im Vergleich mit einem Standardarbeits-
zeitsystem erreicht. Nach 16 solcher Schichten ergibt sich
eine Risikoschätzung von 400% des Vergleichsrisikos, und
damit eine Vervierfachung des Risikos im Tagesmittel (mit
den jeweils entsprechenden Erhöhungen in den letzten Ar-
beitsstunden der Schicht), nach 28 Tagen wird mit 1000%
das zehnfache Risiko im Schichtdurchschnitt erreicht.

Abb. 2 zeigt die Risikoschätzungen für dasselbe Arbeits-
zeitsystem bei Nachtschicht. Deutlich ist auch hier wieder
der gleiche exponentielle Trend zu beobachten, hier aller-
dings wegen der Lageverschiebung der Arbeitszeit in die
Nacht mit einem höheren Ausgangswert bereits für die ers-
te Nacht und einem stärkeren Anstieg über die folgenden
Nächte. So ergibt sich bereits in der fünften 12h Nacht-
schicht in Folge eine Risikosteigerung auf das Doppelte
des Vergleichsstandards, das zehnfache Risiko wird in der
17. Schicht in Folge erreicht und nach 28 Nachtschichten in

Folge ergibt sich eine Risikoschätzung von nahezu 3500%,
also das 35fache Risiko im Schichtdurchschnitt, jeweils mit
den entsprechenden Erhöhungen dieser Werte in den jeweils
letzten Stunden dieser Schichten.

Abb. 3 zeigt die Risikoschätzungen für ein System mit
der Kombination der Ausdehnung der Arbeitszeit auf 12h,
plus einer 45-minütigen Pause, und der Verkürzung der
folgenden Ruhezeit auf 9h, und zwar für ein System mit
12 Schichten an 11 Tagen, was durch die kurzen Wechsel
zwischen den Schichten bedingt ist. Deutlich wird hier der
noch schnellere Risikoanstieg über die Schichten hinweg,
wobei die Verdopplung des schichtbezogenen Risikos be-
reits in der vierten Schicht in Folge erreicht wird. Deutlich
wird auch der steilere Anstieg des Risikos über die ers-
ten sieben im Vergleich zu den folgenden fünf Schichten,
weil die ersteren Nachtanteile und die letzteren Tagarbeit
beinhalten (was gleichzeitig die Sensitivität und Validität
des Beurteilungsinstrumentes demonstriert), wobei sich für
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die Teilabschnitte unterschiedliche Exponentialfunktionen
ergeben.

Abb. 4 macht deutlich, dass mit dieser Massierung der
Arbeitszeit in diesem Modell mit 12h Schichten (incl.
Nachtschichten) und verkürzten Ruhezeiten über einen
Schichtzyklus von 28 Tagen (und dabei 31 Schichten in Fol-
ge) eine Steigerung des relativen schichtbezogenen Unfall-
risikos auf rund 3000% im Vergleich zum Standardsystem
zu erwarten ist. Dabei wird wiederum der unterschiedliche
Anstieg über die Tag- und die Nachtarbeitsanteile deutlich
erkennbar. Dehnte man dieses Arbeitszeitmodell auf sechs
Wochen (d.h. 46 Schichten an 42 Tagen, Verschiebung
der fehlenden Ruhezeiten in den Ausgleichszeitraum) aus,
wäre eine Risikosteigerung um 14.000%, also das 140-
fache des Standard-Vergleichsmodells zu erwarten. Dies
würde allerdings zu Problemen mit dem Ausgleich der täg-
lichen Ruhezeiten führen, da der Ausgleichszeitraum dafür
auf vier Wochen begrenzt ist; Abhilfe könnte dabei ein
Verzicht auf einige der letzten Schichten oder der Verzicht
auf „Doppelschläge“ (zwei Schichtbeginne am selben Tag)
bieten, womit der formale Ausgleich und gleichzeitig eine
(unzureichende) Risikoabsenkung erreicht werden könnte.

4.2 Beurteilung des Risikos für gesundheitliche und
soziale Beeinträchtigungen

Betrachtet man die mit solchen Arbeitszeitregelungen ver-
bundenen Risiken für gesundheitliche und soziale Beein-
trächtigungen, so lassen sich auch hier erhebliche Risiko-
steigerungen gegenüber Normalarbeitszeitsystemen (5× 8h
Tagarbeit, Mo–Fr) erkennen. Abb. 5a zeigt die Ergebnisse
für ein 12h-Tagsystem (08:00 bis 20:45, mit einer 45-mi-
nütigen Pause in der Schichtmitte) über einen Zeitraum von
4 Wochen.

Wie man aus Abb. 5 erkennen kann, ergeben sich bei
Tagarbeit deutlich erhöhte Risiken für Schlafbeschwerden,
einem der zentralen Indikatoren gesundheitlicher Beein-
trächtigungen durch die Arbeitszeitgestaltung (auch wenn
der Nachtschlaf durch die Lage der Arbeitszeit kaum gestört
sein dürfte), wie auch bei den Magen-Darm-Beschwerden,
beide vergleichbar einem suboptimal gestalteten Schicht-
system. Auffallend ist hier vor allem aber das Risiko einer
eingeschränkten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, die
die Grenzen der Beurteilungsskala erreicht. Hier ergibt sich
ein ähnliches Problem wie bei dem XIMES-Risikorech-
ner; auch AZOB bzw. BASS 5 sind im Wesentlichen für
„normale“ Beurteilungsfälle ausgelegt und nicht für die mit
der Verordnung legitimierten Ausnahmeregelungen. Den-
noch lassen die Ergebnisse erkennen, dass die Skala der als
möglich erachteten Risikosteigerungen ausgeschöpft wird,
bei diesem Tagsystem insbesondere durch die Lage der Ar-
beitszeit, die soziale Kontakte nahezu unmöglich macht,
weil sie die dafür normativ vorgesehenen Zeiten überdeckt.

Für das Nachtarbeitssystem (20:00 bis 08:45) mit an-
sonsten vergleichbarer Struktur der Arbeitszeiten ergibt sich
erwartungsgemäß eine weitere deutliche Steigerung des Ri-
sikos für Schlafbeschwerden. Verbunden mit dieser Lage
der Arbeitszeit, die mehr nutzbare Zeiten für soziale In-
teraktionen belässt, zeigt sich eine Verringerung des Risi-
kos gegenüber dem Tagarbeitssystem, dennoch bleibt die
Erhöhung gegenüber einem Normalarbeitszeitsystem (alle
Risikoindikatoren (#) im Bereich „gering“, hier nicht dar-
gestellt) erheblich und beachtlich.

Abb. 6 zeigt die Risikoabschätzungen für gesundheitli-
che und soziale Beeinträchtigungen für ein 12h-Arbeits-
zeit/9h-Ruhezeitsystem für einen Zeitraum von 3 Wochen.
Deutlich erkennbar sind wieder Risikoerhöhungen bei den
zentralen Merkmalen Schlafstörungen und soziale Beein-
trächtigungen; auch dieses Arbeitszeitsystem stößt in diesen
Bereichen wieder an die Grenzen des Beurteilungssystems.

5 Diskussion

Wie die Ergebnisse unserer Modellsimulationen zeigen, er-
möglicht und legalisierte die COVID-19-ArbZV des BMAS
Arbeitszeitsysteme, die als höchst risikobehaftet und inhu-
man zu bewerten sind, und zwar im Hinblick auf sämt-
liche arbeitswissenschaftliche Kriterien humaner Arbeits-
gestaltung: Ausführbarkeit, Schädigungslosigkeit, wie Be-
einträchtigungsfreiheit. Die mangelnde (forderungsgerech-
te) Ausführbarkeit der Arbeit unter den legalisierten Ar-
beitszeitbedingungen zeigt sich in der drastischen und nicht
hinnehmbaren Erhöhung des Unfallrisikos unter allen unter-
suchten Arbeitszeitsystemen. Die mangelnde Schädigungs-
losigkeit zeigt sich, neben dem erhöhten Unfallrisiko, in der
substantiellen Erhöhung der Risiken gesundheitlicher Be-
einträchtigungen, hier operationalisiert an den ausgewähl-
ten und in der Bewertung von Arbeitszeitsystemen bewähr-
ten Indikatoren Schlafstörungen und Magen-Darm-Proble-
me. Weitere Beeinträchtigungen, verbunden mit potenziel-
len Schädigungen, lassen sich erkennen in der Erhöhung
der Risiken für soziale Beeinträchtigungen, die nicht nur
die Beschäftigten selbst sondern auch deren (primäres wie
sekundäres) soziales Umfeld (Familienmitglieder, Freunde
und Bekannte) treffen. Die durch diese Systeme zu befürch-
tenden Beeinträchtigungen entfalten damit Wirkungen, die
weit über die von der Verordnung direkt Betroffenen hi-
nausgehen. Bei der damit gegebenen und aus arbeitswissen-
schaftlicher Sicht nicht hinnehmbaren Nichterfüllung auch
nur der Defizitkriterien (Vermeidung aversiver Beanspru-
chungs- und damit Belastungsfolgen) erübrigt sich die Prü-
fung und Diskussion einer potenziellen Erfüllung positiver
oder Wachstumskriterien wie Lern- oder Persönlichkeits-
förderlichkeit von selbst und kann hier entfallen. Unter der
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Perspektive des Arbeitsschutzes kann die Verordnung nur
als dysfunktional und kontraproduktiv beurteilt werden.

Aber auch die intendierten Effekte der Verordnung auf
andere Kreise als die der Beschäftigten, die ja das eigent-
liche Ziel der Verordnung darstellen, erscheinen unter ei-
ner arbeitswissenschaftlichen Perspektive durch die Effekte
auf die Beschäftigten bedroht, wenn nicht gar unmöglich
gemacht. Eines dieser Ziele war ja u. a. die Aufrechter-
haltung – oder gar die Verbesserung – der Patientenver-
sorgung und der Patientensicherheit während der Pande-
mie. Berücksichtigt man, dass auch das medizinische Per-
sonal den einleitend vorgestellten Zusammenhängen zwi-
schen Arbeits(zeit)gestaltung und deren Effekten unterliegt,
so ist auch hier unter den von der Verordnung legalisierten
Arbeitszeitsystemen bei der erreichbaren Ausdehnung von
Arbeitszeiten, der dadurch direkt bedingten Reduzierung
der Erholungszeiten, und der per Verordnung legitimierten
weiteren Reduzierung der Erholungszeiten durch die Mög-
lichkeit zur Verkürzung und Verschiebung der Ruhezeiten,
und damit der Möglichkeiten einer erheblichen Massierung
der Arbeitszeiten, mit einer exponentiellen Steigerung des
Risikos für medizinische oder pflegerischen Fehlhandlun-
gen zu rechnen. Wie ein Blick in die einschlägige Literatur
(z.B. zusammenfassend bis 2010 Nachreiner et al. 2010;
für neuere Literatur siehe u. a. Härmä et al. 2020; mit je-
weils weiteren Nachweisen) zeigt, ist dies nicht nur zu er-
warten sondern empirisch inzwischen gut belegt, obwohl
es sich dabei um ein tabuisiertes und daher nur schwer
zugängliches Forschungsthema handelt. Belegt sind dabei
Zunahmen aller Arten von Handlungsfehlern, von falschen
Medikationen über Fehlentscheidungen bis zu Fehlern bei
operativen Eingriffen. Aber auch sporadische und – auch
auf Nachfrage – nicht durch gesicherte Forschungsergeb-
nisse belegte Erfahrungsberichte in der Presse (Rinke 2020)
weisen darauf hin, dass die Lage im Klinikum in Wuhan,
dem Ausbruchsort des für COVID-19 verantwortlichen Vi-
rus, angeblich erst unter Kontrolle gebracht werden konnte,
nachdem die Schichtdauer des Personals auf 6 (!) Stunden
herabgesetzt wurde.

Lange Arbeitszeiten sind danach auch im Krankenhaus-
bereich, nach der vorliegenden Befundlage wie nach un-
kontrollierten Erfahrungsberichten, mit häufigeren Fehlent-
scheidungen und Fehlhandlungen verbunden und führen
zu einer Verringerung der Qualität der Patientenversorgung
und der Patientensicherheit. Die COVID-19-ArbZV dürfte
damit wohl auch nicht geeignet (gewesen) sein, ihre urei-
gensten Zielvorstellungen zu erreichen; im Gegenteil dürf-
ten die durch die Verordnung provozierten und legalisierten
Arbeitszeitregelungen bei ihrer Anwendung zu einer Ver-
schlechterung der Patientenversorgung und der Patientensi-
cherheit geführt haben. Mit den nach arbeitswissenschaft-
lichen Erkenntnissen zu erwartenden Effekten in diesem
Bereich, wie auch in dem der Allgemeinversorgung lässt

sich aus arbeitswissenschaftlicher Perspektive der Erlass
der Verordnung also nicht legitimieren. So haben sich bei-
spielsweise auch im Kontext des Verkehrswesens und der
Verkehrssicherheit lange Arbeitszeiten (neben langen Lenk-
zeiten, die aber in der Verordnung nicht angetastet wurden)
als dysfunktional erwiesen. Der Erlass von Verordnungen
oder Allgemeinverfügungen mit derartigen Inhalten kann
aus arbeitswissenschaftlicher Sicht auch nicht legitimiert
werden, wenn – wie in der Allgemeinverfügung des Nie-
dersächsischen Sozialministeriums (2020), die ebenfalls die
maximale tägliche Arbeitszeit auf 12h erhöht und Sonn-
tagsarbeit mit Verschiebung der wöchentlichen Ruhezeiten
legitimiert – darauf hingewiesen wird, dass individueller
Arbeitsschutz zugunsten des Gemeinwohls zurückstehen
müsse; ein Gedanke, dem man näher treten könnte, wenn
denn Effektivität und Effizienz solcher Maßnahmen in Hin-
sicht auf die Zielstellung nachgewiesen oder auch nur zu
erwarten wären – was sie nach den vorliegenden arbeitswis-
senschaftlichen Erkenntnissen jedoch nicht sind, auch nicht
in Krisenzeiten (vgl. dazu die Berichte über Erfahrungen
mit langen Arbeitszeiten in der englischen Munitionsindus-
trie im 1. Weltkrieg bei Vernon 1921).

Die – in der Zwischenzeit ausgelaufene – Verordnung
hätte unter der im ArbZG gebotenen Berücksichtigung ar-
beitswissenschaftlicher Erkenntnisse (die bisher nicht auf-
gehoben wurde) nie erlassen werden dürfen und sollte daher
– auch in ihrem Ansatz – für immer zurückgezogen wer-
den. Sie sollte inhaltlich auch nie wieder reaktiviert wer-
den oder, wie jetzt, in verschiedenen Bundesländern (eben-
falls unter Nichtberücksichtigung der vorliegenden arbeits-
wissenschaftlichen Erkenntnisse) in Allgemeinverfügungen
umgesetzt werden können, auch nicht in ihren Teilvorgaben.
Man sollte vielleicht bei solchen Überlegungen im Hinter-
kopf behalten, dass das ArbZG zwar im Wesentlichen ein
Gesetz zum Schutz der Beschäftigten darstellt, bei dessen
Entwicklung allerdings auch (volks-) wirtschaftliche und
gesamtgesellschaftliche Überlegungen im Hintergrund ge-
standen haben, wie beispielsweise bereits im preußischen
Regulativ von 1839.

Es sollte allerdings auch berücksichtigt werden, dass
die hier berichteten Probleme mit den Abweichungen
von gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen
in der BRD ja nicht singulär sind, z.B. nur im Rahmen
einer Pandemie, sondern durchaus auch in anderen Berei-
chen und unter normalen Betriebsbedingungen vorzufinden
sind, und zwar im Wesentlichen aus wirtschaftlichen oder
verwaltungstechnischen Gründen, beispielsweise im Off-
shore – Bereich. Hier erlaubt die vom BMAS erlassene
Offshore-Arbeitszeitverordnung (Offshore-ArbZV 2013)
ebenfalls gravierende Abweichungen vom Arbeitszeitge-
setz, die mit den gesicherten arbeitswissenschaftlichen
Erkenntnissen nicht in Einklang stehen, u. a. (etwas ver-
gröbert) 12h-Schichten über 14 Tage in Folge offshore,
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gefolgt von 14 zusammenhängenden Tagen Ruhezeit an
Land. Auch hier zeigen Risikoschätzungen, wie nicht an-
ders zu erwarten, eine exponentielle Zunahme des Risikos
im Schichtverlauf und über den Schichtzyklus hinweg (vgl.
Nachreiner 2020; Arlinghaus und Gärtner 2020). Bei den
dort gefundenen Risikosteigerungen kommt hinzu, dass die
Beurteilungsmodelle von „normalen“ Erholungsbedingun-
gen und Bedingungen für soziale Teilhabe ausgehen, was
aber bei offshore-Arbeit offensichtlich nicht der Fall ist.
Unsere Risikoschätzungen stellen damit auch hier eher zu
konservative Schätzungen der zu erwartenden Beeinträch-
tigungen dar. Anzumerken bleibt, dass durch die Legali-
sierung solcher Arbeitszeitsysteme durch diese Verordnung
des BMAS der Handlungsspielraum von Betriebsräten bei
Versuchen zur Durchsetzung beeinträchtigungsminimieren-
der Arbeitszeitsysteme, z.B. auch in Einigungsstellen, in
erheblichem Maße eingeschränkt wird.

Berücksichtigt man ferner, dass unsere Risikoschätzun-
gen ausschließlich auf Modellen beruhen, die lediglich die
zeitliche Struktur der Belastungseinwirkung modellieren,
Art und Intensität der Belastung – insbesondere auch in
ihrer Interaktion mit der zeitlichen Struktur der Einwir-
kung – jedoch (noch) unberücksichtigt lassen und sich auf
eine mittlere Belastung beziehen, wird man wiederum er-
kennen, dass die derzeitig vorliegenden Instrumente die ge-
gebenen Risiken deutlich unterschätzen, die hier vorgeleg-
ten Schätzungen also in der Tat ausgesprochen konservativ
sind. Höchstwahrscheinlich müssen wir daher von erheb-
lich größeren Risiken ausgehen, insbesondere bei extremen
Belastungen, wie sie etwa im Kontext der Arbeit im Ge-
sundheitswesen während einer Pandemie narrativ berichtet
werden.

Limitationen der hier vorgestellten Studie bestehen in
der bereits erwähnten begrenzten Qualität der Basisdaten
für die Modellierung und Validierung der Modelle. Geeig-
nete, objektive Daten sind im Gegensatz zu Meinungsum-
fragen, die aber an den entscheidenden Stellen nicht dif-
ferenzieren können, nur selten vorhanden und dann auch
noch verfügbar. Die Modellierung wird ggf. weiter begrenzt
durch fehlende Angaben zu den Bedingungskonstellationen
oder die Anzahl der Fälle je relevanter Kombination wird
schnell relativ klein, mit entsprechenden Vergrößerungen
der Schätzfehler. Daher sind weitere Validierungsuntersu-
chungen der vorliegenden Modelle dringend erforderlich.
Für die hier eingesetzten Verfahren liegen entsprechende
Validierungsuntersuchungen, sogar als Kreuzvalidierungs-
untersuchungen, mit befriedigenden Ergebnissen vor (vgl.
die Angaben zu beiden Instrumenten in der Literatur, z.B.
Schomann et al. 2006; Giebel et al. 2009). Dennoch würde
man sich in dem vorliegenden Fall der nahezu komplet-
ten Aussetzung von Schutzvorschriften bei den theoretisch
wie praktisch zu erwartenden Effekten schon aus ethischen
Gründen keine spezifische Validierung der Prognose der

aversiven Effekte wünschen – die mit der Verordnung le-
galisierten Arbeitszeitmodelle liegen schließlich außerhalb
des arbeitswissenschaftlich vorstellbaren Denkraumes.

Wenn aber eine solche aus arbeitswissenschaftlicher
Sicht völlig inakzeptable Verordnung erlassen wird, wä-
re allerdings zumindest eine begleitende arbeitswissen-
schaftliche Untersuchung des Umfangs der Umsetzung der
Ausnahmen in der Verordnung (nach den Merkmalen der
konkreten Ausdehnung der Arbeits- und Reduzierung der
Ruhezeiten nach Umfang und Häufigkeit), verbunden mit
einer Analyse der tatsächlichen Auswirkungen sehr wün-
schenswert gewesen. Eine solche Untersuchung wäre aber
allein schon wegen der zeitlichen Bedingungen bei der
Umsetzung der Verordnung weder von der Planung noch
von der Umsetzung einer validen Untersuchung her durch-
führbar gewesen. Dabei muss auch als Problem betrachtet
werden, dass die Verordnung die Betriebe nicht verpflichtet
hat, die Umsetzung (und schon gar nicht nach differen-
zierten Merkmalen) zu dokumentieren. Daher liegen keine
validen Daten vor, die man für eine solche Validierung der
Modelle und ihrer Prognosen oder der Abschätzung der
tatsächlichen Effekte nutzen könnte. Ob sich im Rahmen
der von der EU verpflichtend vorgegebenen – aber wohl
bisher in der BRD nicht konsequent umgesetzten – Er-
fassung der konkreten Arbeitszeiten bessere Bedingungen
für eine nachträgliche Validierung der Effekte und ihrer
Prognosen ergeben, bleibt abzuwarten. Ähnliches gilt für
die Erfassung der Effektvariablen. Wir werden uns daher
bis auf weiteres mit der bisher nachgewiesenen Validität
der Verfahren begnügen und entsprechende Vorsicht walten
lassen müssen. (Quasi-) Experimentell kontrollierte Unter-
suchungen in diesem Problemkontext in der betrieblichen
Praxis verbieten sich dagegen bei den zu erwartenden aver-
siven Konsequenzen jedoch aus ethischen Gründen schon
von selbst.

Trotz der beschriebenen Limitationen sollten die vorge-
stellten Ergebnisse und Überlegungen Entscheidungsträger
davon abhalten, bei der Lösung konkreter Probleme auf
unzureichend reflektierte Lösungsansätze zurückzugreifen.
Vielmehr sollten wir versuchen, alle vorhandenen relevan-
ten Erkenntnisse zu nutzen, selbst wenn diese nicht perfekt
erscheinen mögen, um prognostizierbar suboptimale oder
dysfunktionale Lösungen zu vermeiden. Für den hier ge-
gebenen Fall des Versuchs, eine Lösung über die Verände-
rung der Arbeitszeiten zu erreichen, wären daher zunächst
inhaltlich begründete Abschätzungen des Arbeitskräftebe-
darfes und seiner zeitlichen Dynamik erforderlich gewesen,
um darüber mit den vorhandenen Modellen und Instrumen-
ten der Arbeitszeitgestaltung betriebsbezogene (und keine
allgemeinbezogenen) Lösungen unter Berücksichtigung der
jeweiligs vorhandenen oder realistich zu erwartenden Mög-
lichkeiten zur Erweiterung der personellen Ressourcen un-
ter Einhaltung der arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse
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zu entwickeln. Dabei wäre sehr schnell deutlich gewor-
den, ob, wie und in welchem Umfang eine sozialverträgli-
che Lösung mit Mitteln der Arbeitszeitgestaltung möglich
gewesen wäre, am ehesten wohl noch über Ansätze zur
Verkürzung von Arbeitszeiten und Einhaltung der gegebe-
nen Mindestruhezeiten. Dabei wären auch sehr schnell die
Grenzen von zeitlichen Umgestaltungsmaßnahmen erkenn-
bar geworden, z.B. wenn die verfügbaren personellen Res-
sourcen innerhalb verantwortbarer Grenzen erschöpft wären
und jede weitere Ausdehnung der Nutzung zu deren Abbau
führen müsste.

Wir sollten ferner dringend versuchen, unsere Methoden
und Erkenntnisse zu verbessern, nach oben ist hier noch je-
de Menge Spielraum. Dies würde allerdings personelle und
finanzielle Investitionen erfordern, z.B. bei der Modellie-
rung von Erholung und (Unfall- oder Fehlhandlungs-) Risi-
koverläufen während der arbeitsfreien Zeit und der Effekte
variabler Arbeitszeiten (Nachreiner et al. 2019). Dabei soll-
ten wir uns auch wieder stärker auf faktenbezogene Daten
beziehen (wie etwa die konkreten Ist-Arbeitszeiten auf der
unabhängigen und Fehlhandlungen oder Unfälle auf der ab-
hängigen Seite) und uns weniger auf kognitiv und emotional
ggf. verzerrte subjektive Beurteilungen dieser Bedingungen
verlassen (wie etwa erlebte Ermüdung und erlebte Erho-
lung, im Gegensatz zur tatsächlichen Funktionsauslenkung
und -rückführung), auch wenn diese einfacher zu erheben,
dafür aber bekanntermaßen weniger valide sind – vgl. die
bekannten Paradoxien der Ermüdung (Hacker und Richter
1980).

Insgesamt erscheint damit der Arbeits(zeit)schutz in der
BRD verbesserungsfähig und verbesserungswürdig, zumin-
dest aber erhaltenswert. So weisen die hier vorgelegten Er-
gebnisse darauf hin, dass einige der Regelungen im ArbZG
aus Arbeitsschutzgründen nicht aufgegeben werden sollten,
auch nicht im Rahmen einer von bestimmten Interessen-
vertretern favorisierten Liberalisierung der entsprechenden
Vorgaben bei einer Revision des derzeitigen ArbZG. Ob das
derzeitige ArbZG (mit oder ohne seine zahlreichen Aus-
nahmeregelungen) tatsächlich in der Lage ist, wie auch in
unseren Berechnungen der Einfachheit halber unterstellt,
Ausführbarkeit, Gesundheit und Beeinträchtigungsfreiheit
zu garantieren, soll hier dahingestellt bleiben. Unsere eige-
nen wissenschaftlichen wie praktischen Erfahrungen (z.B.
in Einigungsstellen) mit nach dem ArbZG zulässigen in der
betrieblichen Praxis verfahrenen Arbeitszeitsystemen las-
sen daran erhebliche Zweifel aufkommen. Das ArbZG und
intendierte oder geforderte Revisionen sollten daher gründ-
lich auf ihre Sozialverträglichkeit geprüft werden, auch un-
ter Einsatz rechnergestützter Bewertungsinstrumente, bevor
solche Änderungen legalisiert und den Beschäftigten zuge-
mutet werden. Dabei sind dann auch langfristige Effekte der
Arbeitszeitgestaltung, wie etwa eine vorzeitige Berufs- oder
Erwerbsunfähigkeit, zu berücksichtigen (vgl. etwa Bockel-

mann et al. 2016; Wirtz und Nachreiner 2012), die bei der
COVID-19-ArbZV wegen ihrer zeitlich begrenzten Gültig-
keit nicht von primärer Bedeutung erscheinen, dies bei an-
deren Veränderung der normativen Vorgaben, wie beispiels-
weise bei der Offshore-ArbZV, aber durchaus sein können.

Der bestehende Arbeits(zeit)schutz in der BRD hat be-
reits jetzt offensichtlich keinen hohen Stellenwert, insbe-
sondere bei konkurrierenden Interessen, wie die hier und
an anderer Stelle (Nachreiner 2020) vorgestellten Ergeb-
nisse zeigen. Dies zeigt auch die Behandlung der Arbeits-
zeit in den vom BMAS vorgelegten SARS-CoV-2-Arbeits-
schutzstandard (2020) und SARS-CoV-2-Arbeitsschutzre-
gel (2020) – von der Umsetzung der bestehenden normati-
ven Arbeitszeitvorgaben und ihrer Kontrolle durch die zu-
ständigen Aufsichtsbehörden, vgl. etwa den Bericht des Ar-
beitsministeriums von NRW zur Situation in der Fleischin-
dustrie (MAGS NRW 2019) oder den Bericht über die ten-
denziell rückläufige Kontrollhäufigkeit von Betrieben durch
die Aufsichtsbehörden (BMAS 2020) einmal ganz abgese-
hen. In den oben aufgeführten SARS-CoV-2 – Regelun-
gen beschränkt sich der Arbeitszeitschutz im Wesentlichen
auf die Regelung der Beschränkung der Kontakte bei den
Schichtübergaben. Dass die Dauer der Arbeitszeit (in Wech-
selwirkung mit der Art der Tätigkeit) ebenfalls in einem Zu-
sammenhang mit der Übertragungswahrscheinlichkeit ste-
hen dürfte, erscheint dagegen weniger relevant. Konsistent
damit ist ein jüngst im Auftrag des BMAS erstellter Bericht
(Bonin et al. 2021) zur Wirksamkeit der Corona-Maßnah-
men des BMAS: die COVID-19-ArbZV kommt darin nicht
vor.
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